
Satzung des 

Kleingärtnervereins „Reisewitzer Höhe“ Dresden-Löbtau e.V. 

 
 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 
Der Verein führt den Namen Kleingärtnerverein „Reisewitzer Höhe“ und hat seinen Sitz in 
01159 Dresden Mohorner Straße. Er ist Mitglied im Stadtverband "Dresdner Gartenfreun-
de" e.V. und im Vereinsregister des Amtsgerichts Dresden unter der Nr. VR777 eingetra-
gen. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck und Ziel des Vereins 
 
1. Der Verein organisiert in Übereinstimmung mit dem Bundeskleingartengesetz die Nut-
zung von Kleingärten durch seine Mitglieder als gemeinnützige Tätigkeit und verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung „steuer-
begünstigte Zwecke". Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke.  
 
2. Er setzt sich für die Erhaltung der Kleingartenanlage ein und fördert ihre Ausgestaltung. 
Die Mitglieder des Vereins leisten einen wirksamen Beitrag für mehr Grün in der Stadt und 
verbessern mit ihrer Arbeit das ökologische Klima. 
 
3. Der Verein fördert das Interesse der Mitglieder zur sinnvollen, ökologisch orientierten 
Nutzung des Bodens, für die Pflege und den Schutz der natürlichen Umwelt und der Land-
schaft. Er setzt sich für die Dauernutzung im Rahmen der demografischen Entwicklung 
ein. Die Tätigkeit der Mitglieder dient der Förderung der Gesundheit durch körperlichen 
Bewegungsausgleich. 
 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
1. Mitglied des Vereins kann jeder Bürger der Bundesrepublik Deutschland werden, der 
das 18.Lebensjahr vollendet hat. 
 
2. Die Mitgliederversammlung kann einzelne, hervorragende Mitglieder, die besondere 
Leistungen für die Entwicklung des Kleingartenwesens erbracht haben, zu Ehrenmitglie-
dern ernennen. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung und der Leistung von 
Pflichtstunden befreit.   
 
3. Die Aufnahme als Mitglied in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. 
Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. Die Ablehnung bedarf keiner Begründung. 
 
4. Die Mitgliedschaft beginnt nach Zahlung der Aufnahmegebühr. Der Unterpachtvertrag 
wird auf ein Jahr befristet. Danach entscheidet der Vorstand über die unbefristete Mit-
gliedschaft. Mit der Aufnahme erkennt der Antragsteller die Bestimmungen der Satzung, 
der Beitragsordnung, der Gartenordnung sowie der Rahmenkleingartenordnung des LSK 
und der Kleingarten-Rahmenordnung der Landeshauptstadt Dresden sowie das Bundes-
kleingartengesetz an.  
 
 
 



§ 4 Rechte der Mitglieder 
 
1. Alle Mitglieder haben gleiche Rechte und Pflichten. Die Mitgliedschaft ist persönlich. Sie 
ist nicht vererblich und nicht übertragbar. Neben Kleingartennutzern, mit denen ein Unter-
pachtvertrag abgeschlossen wurde, können Bürger, die sich um den Verein oder das 
Kleingartenwesen verdient gemacht haben bzw. dessen Förderung anstreben, Mitglieder 
sein.  
 
2. Jedes Mitglied ist berechtigt: 
 

● sich am Vereinsleben zu beteiligen, 
● an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen,  
● alle vereinseigenen Einrichtungen zu nutzen, ausgenommen sind der Kiosk, das 

Büro und das Lager, 
● einen Antrag zur Nutzung eines Kleingartens zu stellen  
● Nach Maßgabe dieser Satzung können Mitglieder Anträge an die Mitglieder-

versammlung einreichen sowie an der Beschlussfassung mitwirken.  
 
§ 5 Pflichten der Mitglieder 
 
Jedes Mitglied ist verpflichtet:  
 

a) diese Satzung, den abgeschlossenen Kleingartennutzungsvertrag und die Garten-
ordnung, soweit erlassen, die Rahmenkleingartenordnung des LSK, 
die Kleingartenrahmenordnung der Landeshauptstadt Dresden sowie das Bundes-
kleingartengesetz einzuhalten und nach diesen Grundsätzen sich innerhalb des 
Vereins kleingärtnerisch zu betätigen, 

 
b) Beschlüsse des Vereins anzuerkennen und aktiv an deren Erfüllung mitzuwirken, 

 
c) die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Mitgliedsbeiträge, Umlagen so-

wie andere finanzielle Verpflichtungen, die sich aus dem Pachtverhältnis einer 
Kleingartenparzelle ergeben, innerhalb der festgelegten Frist zu entrichten. Das gilt 
auch für die Bezahlung des nachgewiesenen Verbrauches an Wasser und Elektro-
energie einschließlich der Verbrauchspauschale für das jeweils laufende Jahr. Für 
nicht rechtzeitig geleistete Zahlungen können von der Mitgliederversammlung 
Säumniszuschläge beschlossen werden. 

 
d) die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Gemeinschaftsleistungen zu er-

bringen und dabei die Bestimmungen und Erfordernisse des Arbeits-, Brand- und 
Gesundheitsschutzes einzuhalten. Die Bestellung einer Ersatzkraft ist möglich. Für 
nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit ist der von der Mitgliederversammlung be-
schlossene Ersatzbetrag zu entrichten.  

 
e) die gemeinschaftlichen Anlagen, Einrichtungen und Geräte pfleglich zu behandeln 

und zu schützen, sowie durch wachsame Aufmerksamkeit die Sicherheit und Ord-
nung innerhalb der Kleingartenanlage zu erhalten. Verstöße bzw. Vorfälle sind dem 
Vorstand unverzüglich mitzuteilen. 
 

f) unbefugte Eingriffe in vereinseigene technische Anlagen und Einrichtungen 
zu unterlassen und zu verhindern.  

 



g) für jede beabsichtigte Baumaßnahme einen Antrag schriftlich mit einer zeichneri-
schen Darstellung einzureichen, der die Zustimmung des Vorstandes erfordert,  

 
h) mit dem Bau, der Erweiterung oder Veränderung von Bauten oder baulichen Anla-

gen erst dann zu beginnen, wenn dazu die Zustimmung des Vorstandes schriftlich 
vorliegt,  

 
i) die Nutzung der Laube als Dauerwohnraum sowie jede Art der gewerblichen Nut-

zung innerhalb des gepachteten Kleingarten ist zu unterlassen,  
 

j) bei Wohnungswechsel hat das jeweilige Mitglied die Änderung seiner Anschrift un-
verzüglich dem Vorstand mitzuteilen,  

 
k) an Mitgliederversammlungen teilzunehmen. 

 
l) Die Jahresrechnung kann nach schriftlichem Antrag beim Vorstand in maximal drei 

Raten bezahlt werden. Der Antrag muss spätestens 7 Tage nach Erhalt der Jahres-
rechnung mit Begründung vorliegen. Diese Raten sind jeweils am 15. der Monate 
März, April und Mai fällig. 
 

m) Alle Portokosten, die außer zur Versendung der Jahresrechnung entstehen, werden 
im kommenden Jahr dem jeweiligen Mitglied in der Jahresrechnung in Rechnung 
gestellt. 

 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft und Kündigung 
 
1. Die Mitgliedschaft endet durch:  
 

● schriftliche Austrittserklärung  
● Ausschluss  
● Tod  
● Auflösung des Vereins  
● Streichung von der Mitgliederliste  

 
2. Die Beendigung der Mitgliedschaft muss schriftlich erklärt werden. Sie ist mit einer Frist 
von sechs Monaten zum 31.11. eines jeden Jahres möglich.  
 
3. Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es 
 

● schuldhaft die ihm auf Grund der Satzung, der Kleingartenordnungen oder Mit-
gliedsbeschlüssen obliegenden Pflichten verletzt,  

● durch sein Verhalten schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in 
grober Weise schädigt oder sich schuldhaft gegenüber anderen Mitgliedern des 
Vereins gewissenlos verhält, 

● mehr als drei Monate mit der Zahlung von Umlagen oder sonstigen finanziellen 
Verpflichtungen gegenüber dem Verein im Rückstand ist und trotz schriftlicher 
Mahnung nicht innerhalb von zwei Monaten seinen Verpflichtungen nachkommt,  

● seine Rechte und Pflichten aus der Mitgliedschaft oder aus der Nutzung des Klein-
gartens unzulässig auf Dritte überträgt,  

● trotz zweiter Abmahnung zu einem konkreten Vorfall nicht unverzüglich reagiert,  
● bauliche Veränderungen jeglicher Art ohne Genehmigung des Vorstandes vor-

nimmt. 



 
4. Über einen Ausschluss entscheidet der Vorstand in einer Vorstandssitzung. Das auszu-
schließende Mitglied ist dazu zwei Wochen vorher schriftlich einzuladen. Die Gründe des 
beabsichtigten Ausschlusses sind dem Mitglied mitzuteilen. Der Beschluss ist dem Mit-
glied schriftlich bekannt zu geben.  
 
5. Gegen den Ausschließungsbeschluss steht dem betroffenen Mitglied das Rechtsmittel 
der Beschwerde zu. Sie ist zu begründen. Die Begründung ist innerhalb einer Frist von 
einem Monat ab Zustellung der Entscheidung schriftlich an den Vorstand zu richten. Hilft 
der Vorstand der Beschwerde nicht ab, so hat er diese der nächsten Mitgliederversamm-
lung zur Entscheidung vorzulegen. Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung über 
den Ausschluss ruhen die Rechte und Pflichten aus der Mitgliedschaft. Der Weg zu den 
ordentlichen Gerichten ist bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung unzulässig.  
 
6. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschafts-
verhältnis, unbeschadet des Anspruches des Vereins auf rückständige finanzielle Forde-
rungen. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Sacheinlagen oder Spenden ist ausgeschlossen. 
Alle finanziellen und sonstigen Verpflichtungen sind bis zum Tage der Beendigung der 
Mitgliedschaft zu erfüllen.  
 
7. Eine Streichung von der Mitgliederliste kann auf Beschluss des Vorstandes erfolgen,   
    wenn  
 

● das Mitglied seinen Wohnsitz um mehr als 100 km vom Sitz des Vereins entfernt 
verlegt,  

● das Mitglied mit zwei fortlaufenden Beiträgen im Rückstand ist und diese Beiträge 
auch nach schriftlicher Mahnung durch den Vorstand nicht innerhalb von zwei Mo-
naten von der Absendung der Mahnung an vollständig entrichtet. 
 

Die Streichung wird mit Beschlussfassung durch den Vorstand wirksam.  
 
8. In der Mahnung muss auf die bevorstehende Streichung hingewiesen werden. Die 
Mahnung ist auch wirksam zugestellt, wenn die Sendung als unzustellbar zurückkommt, 
sie aber an die letzte bekannte Adresse des Mitglieds gerichtet wurde.  
 
§ 7 Ehrungen  
 
1. Mitglieder und Nichtmitglieder können in Anerkennung ihres langjährigen Engagements 
für den Verein sowie für besondere Leistungen bei der Gestaltung der Vereinsarbeit sowie 
der Kleingartenanlage geehrt werden. Diese Ehrung erfolgt (mit Ausnahme der Ernennung 
zum Ehrenmitglied) auf Beschluss des Vorstandes. Sie ist in würdiger Form im Rahmen 
von Vereinshöhepunkten oder persönlichen Jubiläen vorzunehmen.  
 
2. Folgende Ehrungen können erfolgen:  
 

● öffentliches Lob zur Mitgliederversammlung  
● Verleihung einer Ehrenurkunde  
● Verleihung von Sachprämien oder Geldprämien 
● Verleihung einer Ehrennadel des Verbandes  
● Verleihung der Ehrenmitgliedschaft im Verein und Befreiung von den Gemein-

schaftsleistungen.  
 



Die Verleihung einer Ehrennadel sowie der Ehrenmitgliedschaft ist mit einem Eintrag in 
das Ehrenbuch des Vereins vorzunehmen. 
 
 
3. Der Eintrag in das Ehrenbuch kann in Einzelfällen gelöscht und die Ehrenmitgliedschaft 
auf Beschluss der Mitgliederversammlung aberkannt werden, wenn das Mitglied sich grob 
bzw. wiederholt vereinsschädigend verhält. 
 
§ 8 Vereinsstrafen 
 
1. Verstößt ein Mitglied grob oder wiederholt gegen seine Pflichten aus § 5 dieser Sat-
zung, können durch den Vorstand Strafen ausgesprochen werden. Dabei ist dem Grund-
satz der Gleichbehandlung aller Mitglieder zu entsprechen. Strafen kommen insbesondere 
zur Anwendung bei:  
 

● wiederholten Verstößen gegen Weisungen des Vorstandes  
● Missachtung/Nichteinhaltung der Mitgliederbeschlüsse  
● vereinsschädigendem Verhalten bzw. Gefährdung des Vereinsfriedens  
● Verstößen gegen Unterpachtvertrag sowie Kleingartenordnung  
● Verhalten (Tun oder Unterlassen), durch welches dem Verein wirtschaftlicher 

Schaden entsteht  
● Diebstahl  

 
2. Folgende Strafen kommen zur Anwendung  
 

● öffentliche Verwarnung  
● befristeter Ausschluss von der Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen  
● Ordnungsgeld  
● Verlust eines Vereinsamtes oder der zeitlich befristete Verlust der Wählbarkeit in 

ein Ehrenamt  
● Ausschluss aus dem Verein bzw. Streichung (gem. § 6)  

 
3. Die Strafen haben dem Anlass angemessen zu sein. Tritt für den Verein ein wirtschaftli-
cher Schaden ein, kann unabhängig von der Schadensregulierung ein Ordnungsgeld ver-
hängt werden. Die Höhe richtet sich nach der Finanzordnung.  
 
§ 9 Datenschutz  
 
(1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein die erforderlichen personenbezoge-
nen Daten des jeweiligen Mitglieds auf. Diese Informationen werden in dem bestehenden 
vereinseigenen EDV-System gespeichert. Die überlassenen personenbezogenen Daten 
dürfen ausschließlich nur für Vereinszwecke verwendet werden, insbesondere zur Mit-
gliedsverwaltung. 
Jedem Mitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten 
werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme und unerlaubter Nutzung durch Dritte geschützt. Sonstige Informationen 
zu dem jeweiligen Mitglied werden von dem Verein grundsätzlich nur erhoben, verarbeitet 
oder genutzt, wenn sie zur  
Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z. B. Speicherung von Telefon- und Fax-
nummern bzw. E-Mail-Adressen) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene 
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegen-
steht. 



 
(2) Als Vertragsgehilfe des Zwischenpächters ist der Verein zudem verpflichtet, die Namen 
der Pächter, die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse und ggf. die 
Funktion im Verein an diesem weiterzugeben. 
 
(3) Der Vorstand macht im Mitgliederinteresse auch besondere Ereignisse des Vereinsle-
bens bekannt. Dabei können bestimmte personenbezogene Mitgliederdaten z. B. auf der 
Homepage oder auf anderen Weg veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jeder-
zeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner Daten 
vorbringen und weiteren Veröffentlichungen insgesamt oder nur für bestimmte Veröffentli-
chungsvorgänge widersprechen. 
Zur Wahrnehmung der satzungsmäßigen Rechte kann zudem bei Verlangen der Vereins-
vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwe-
cken verwendet werden, anderen Einrichtungen bei Darlegung eines berechtigten Interes-
ses Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren. 
 
(4) Beim Austritt aus dem Verein werden die persönlichen Daten des Mitglieds aus der 
Mitgliederverwaltung mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht, soweit sie nicht für die 
Abwicklung des Pachtverhältnisses oder der Mitgliedschaft benötigt werden. Personenbe-
zogene Daten des austretenden Mitglieds, welche die Finanzverwaltung betreffen, sind 
allerdings noch  
entsprechend den steuerrechtlichen Bestimmungen durch den Verein aufzubewahren. 
Auf Dauer gespeichert werden weiterhin alle für die Vereinschronik relevanten Daten. 
 
§ 10 Organe des Vereins  
 
Die Organe des Vereins sind:  
 

● die Mitgliederversammlung  
● der Vorstand  
● die Revisionskommission 

 
§ 11 Die Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins. Sie ist vom Vorstand 
mindestens ein-mal im Jahr, oder wenn es die Belange des Vereins erfordern, einzuberu-
fen. Sie ist ferner unverzüglich einzuberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder die Einberu-
fung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. 
 
2. Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorsitzenden oder den Stellvertreter einbe-
rufen. Die Einladung mit Angabe der Tagesordnung hat schriftlich und durch Aushang in 
den Schaukästen des Vereins mit einer Frist von vierzehn Tagen zu erfolgen. Teilnahme-
berechtigt sind Mitglieder und geladene Gäste. 
  
3. Anträge zur Tagesordnung können bis sieben Tage vor dem Termin der Versammlung 
schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Über Anträge, die erst nach Ablauf der 7-
Tage-Frist oder in der Mitgliederversammlung gestellt werden, darf nur beschlossen wer-
den, wenn 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten dem zustimmen. 
 
4. Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt dem Vorsitzenden, im Fall seiner Abwe-
senheit seinem Stellvertreter oder einem von der Mitgliederversammlung gewählten Ver-
sammlungsleiter.  



 
5. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Sie ent-
scheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder, soweit nicht das Ge-
setz oder diese Satzung etwas anderes vorschreiben. Der Mehrheitsbeschluss ist für alle 
Mitglieder des Vereins bindend. Die Abstimmung über Beschlüsse kann offen durch 
Handzeichen oder auf Beschluss der Mitgliederversammlung schriftlich folgen. Stimment-
haltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Wahlen ist derjenige Bewerber ge-
wählt, der die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereint. Erreicht im ersten 
Wahlgang keiner der Bewerber die Mehrheit, so findet eine Stichwahl unter den zwei Be-
werbern mit den meisten Stimmen statt.  
 
6. Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Es ist vom Protokollfüh-
rer und Versammlungsleiter zu unterzeichnen. Die gefassten Beschlüsse sind den Mitglie-
dern durch Aushang in den Vereinsschaukästen zur Kenntnis zu geben.  
 
7. Zur Behandlung wichtiger Fragen kann der Vorstand zu den Mitgliederversammlungen 
sachkundige Personen oder Gäste einladen. Sie haben kein Stimmrecht.  
 
8. Vertreter des Stadt- und des Landesverbandes sind berechtigt, an Mitgliederversamm-
lungen teilzunehmen. Ihnen ist auf Verlangen das Wort zu erteilen.  
 
9. Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere:  
 

● Beschlussfassung über die Satzung bzw. Satzungsänderung, Kleingartenord-
nung und Beitragsordnung, soweit diese Satzung nichts Abweichendes regelt  

● Wahl des Vorstandes  
● Wahl der Revisionskommission 
● Beschlussfassung über Veränderung des Vereins, aller Grundsatzfragen und An-

träge  
● Beschlussfassung über Mitgliedsbeiträge, Umlagen, Gemeinschaftsleistungen, u.a. 
● Beschlussfassung über den Widerspruch gegen den Ausschluss von Mitgliedern  
● Ernennung von Ehrenmitgliedern  
● jährliche Entgegennahme und Beschlussfassung über den Geschäftsbericht 

des Vorstandes, den Bericht des Schatzmeisters, sowie der Revisionskommission 
und die Entlastung des Vorstandes,  

● Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 
 

§ 12 Der Vorstand 
 
1. Der Vereinsvorstand besteht aus mindestens fünf Mitgliedern:  
 

a) dem/der Vorsitzenden des Vereines  
b) dem/der stellvertretenden Vorsitzende (n) des Vereines  
c) dem Schatzmeister / der Schatzmeisterin 
d) dem/der Schriftführer (in)  
e) dem/der Fachberater (in) für Ökologie und Umwelt. 
 

2. Die Vorstandsmitglieder werden in der Regel für eine Amtszeit von zwei Jahren ge-
wählt. Sie amtieren bis zur Neuwahl von Nachfolgern. Wiederwahl ist zulässig.  
 
3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsit-
zende. Jeder ist allein vertretungsbefugt. Im Innenverhältnis ist der stellvertretende Vorsit-



zende dem Verein gegenüber verpflichtet, die Vertretung nur bei Verhinderung des Vorsit-
zenden auszuüben. Der Vorstand gem. § 26 BGB kann dritte Personen mit der Wahrneh-
mung von einzelnen Aufgaben gem. § 30 BGB beauftragen.  
 
4. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes vor Auslaufen der Amtszeit hat der Vor-
stand das Recht, einen Nachfolger bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu bestellen.  
 
5. Vorstandsmitglieder können während ihrer Amtszeit durch die Mitgliederversammlung 
abgewählt werden, wenn sie die ihnen übertragenen Aufgaben entsprechend der Satzung 
oder aus persönlichen Gründen nicht ausüben können oder die Interessen des Vereins 
schwerwiegend geschädigt haben.  
 
6. Die Mitglieder des Vorstandes werden grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Auf Beschluss 
der Mitgliederversammlung können den Mitgliedern des Vorstandes oder anderen für den 
Verein tätige Mitgliedern pauschalierte Aufwandsentschädigungen gemäß §3 Nr. 26a Ein-
kommensteuergesetz gezahlt werden. Die steuer- bzw. abgabenrechtlichen Vorschriften 
sind dabei einzuhalten. Die Erstattung von Auslagen gegen Beleg bzw. nachgewiesener 
Fahrtkosten bleibt hiervon unberührt.  
 
7. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn der 
Vorsitzende oder sein Stellvertreter und mindestens drei weitere Mitglieder zur Vorstands-
sitzung anwesend sind. Beschlüsse des Vorstandes sind schriftlich festzuhalten. Der Vor-
stand ist auch beschlussfähig, wenn nicht alle Ämter besetzt sind.  
 
8. Der Vorstand oder ein Mitglied des Vorstandes haftet nur für Fehler aus seiner Tätigkeit 
dem Verein gegenüber, wenn ihm vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorzu-
weisen ist.  
 
9. Aufgaben des Vorstandes:  

 
a) laufende Geschäftsführung des Vereins  
b) Vorbereitung und Durchführung der Mitgliederversammlung und Durchsetzung ihrer 
Beschlüsse  
c) Organisation der Verwaltung und Riege der Gemeinschaftseinrichtungen 
d) Organisation des Gartenfeste 

 
 
10. Zur Unterstützung der Vorstandsarbeit können vom Vorstand Kommissionen berufen 
werden.  

 
§ 13 Beiträge, Kassen- und Rechnungswesen 
 
1. Der Verein finanziert seine Tätigkeit und Verbindlichkeiten aus Beiträgen und Umlagen 
sowie Zuwendungen und Spenden. Die von den Mitgliedern beschlossenen Beiträge, Auf-
nahmegebühren, Gemeinschaftsleistungen, individueller Verbrauch von Energie und Was-
ser, angemessene Mahngebühren sind in der Beitragsordnung geregelt und werden ent-
sprechend ihrer terminlichen Festlegungen des Vorstandes fällig. 
  
2. Zur Deckung außergewöhnlichen Finanzbedarfs außerhalb der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit kann die Mitgliederversammlung die Erhebung von Umlagen beschließen. 
Umlagen können jährlich mit einem Betrag bis zu einer Höhe von 100,00 € pro Mitglied 
beschlossen werden. Die Summe daraus stellt eine Obergrenze dar.  



 
3. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
 
4. Die Schatzmeister verwalten die Kasse und das Konto des Vereins. Sie führen das 
Kassenbuch (LSK-Programm) des Vereins mit den erforderlichen Belegen. Auszahlungen 
sind nur auf Anweisung des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden vorzu-
nehmen. Die Buchführung und der Jahresabschluss erfolgen nach kaufmännischen 
Grundsätzen.  
 
§ 14 Die Revisionskommission 
 
1. Die Mitgliederversammlung wählt mit dem Vorstand mindestens drei Mitglieder für die 
Revisionskommission. 
 
2. Mitglieder der Revisionskommission dürfen nicht Mitglied des Vorstandes sein. Die Mit-
glieder der Revisionskommission unterliegen keiner Weisung oder Beaufsichtigung durch 
den Vorstand.  
 
3. Im laufenden und nach Abschluss des Geschäftsjahres sind Prüfungen der Kasse durch 
die Revisionskommission vorzunehmen (Konto, Belegwesen und Einhaltung der Be-
schlüsse). Der Bericht einer Gesamtprüfung ist jährlich der Mitgliederversammlung vorzu-
legen. Die Prüfungen erstrecken sich auf sachliche und rechnerische Richtigkeit.  
 
§ 15 Schlichtungsausschuss  
 
1. Zur Lösung von Streitfällen im Verein kann durch die Mitgliederversammlung 
ein Schlichtungsausschuss für die Dauer von zwei Jahren gewählt werden. Dem Aus-
schuss sollen erfahrene und befähigte Mitglieder angehören. Eine Wiederwahl ist möglich. 
 
2. Treten zwischen Mitgliedern oder Mitgliedern und dem Vorstand Streitigkeiten auf, die 
sich aus der Satzung oder der Kleingartenordnung ergeben, kann durch die Betroffenen 
der Schlichtungsausschuss angerufen werden. Er wird ausschließlich auf schriftlichen An-
trag tätig. Durch die Schlichter sind die Beteiligten zu hören und auf der Grundlage der 
Schlichtungsordnung des Verbandes ist ein Schlichtungsverfahren durchzuführen.  
 
3. Werden Streitigkeiten zwischen Mitgliedern nicht im Schlichtungsverfahren geklärt, kön-
nen die betroffenen Mitglieder eine zivilrechtliche Klärung anstreben.  
 
4. Die Mitglieder des Schlichtungsausschusses unterliegen in ihrer Tätigkeit keiner Wei-
sung oder Beaufsichtigung durch den Vorstand.  
 
§ 16 Vereinshaus  
 
1. Das Vereinshaus bildet das kulturelle Zentrum des Vereinslebens. Es wird durch den 
Verein zur Durchführung von Sitzungen sowie Veranstaltungen aller Art und für private 
Familienfeiern der Vereinsmitglieder genutzt.  
 
2. Bei Familienfeiern können diese Vereinsmitglieder die Möglichkeiten der Küche zur Zu-
bereitung, Lagerung und Ausgabe von Speisen und Getränken nutzen.  



 
3. Im Auftrag des Vorstandes kann eine Bewirtschaftung erfolgen.  
 
4. Für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen ist der Vorstand verantwortlich.  
 
5. Das Vereinshaus ist keine öffentliche Gaststätte, es werden nur Vereinsmitglieder, im 
Rahmen geschlossener Veranstaltungen auch geladene Gäste, bedient.  
 
6. Vom Vorstand werden alle Geschäftsbedingungen erarbeitet und von der Mitgliederver-
sammlung beschlossen.  
 
§ 17 Auflösung des Vereins 
 
Über die Auflösung des Vereins entscheidet die Mitgliederversammlung. Im Falle der Auf-
lösung des Vereins und des Wegfalles der steuerbegünstigten Zwecke ist das Vermögen 
nach Abgeltung berechtigter Forderungen an den Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde" 
e.V. zu überweisen. Dieser hat das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für die För-
derung des Kleingartenwesens einzusetzen. Das Protokoll über die Auflösung ist mit dem 
Schriftgut des Vereins (Kassenbücher usw.) dem Stadtverband zur Aufbewahrung zu 
übergeben. 
 
§ 18 Inkrafttreten der Satzung  
 
Die Satzung wurde am 24.09.2022 geändert, sie tritt mit Eintragung im Vereinsregister in 
Kraft.  
 
Mit Inkrafttreten dieser Satzung sind vorherige Satzungen gegenstandslos.  
 
§ 19 Satzungsänderung  
 
1. Änderungen der Satzung bedürfen der Beschlussfassung durch die Mitgliederversamm-
lung.  
 
2. Der Vorstand ist ermächtigt, Satzungsänderungen redaktioneller Art bzw. vom Finanz-
amt oder dem zuständigen Registergericht verlangte Änderungen selbständig vorzuneh-
men. Die Mitglieder sind unverzüglich nach Eintragung der Änderungen im Vereinsregister 
zu informieren. 
 

 

 

 

 

 



Beitrags- und Gebührenordnung des KGV „Reisewitzer Höhe“ Dresden-Löbtau e.V. 

Einmaliger Aufnahmebeitrag 

• bei vertraglicher Übernahme (Verkauf, Erbschaft, Schenkung) eines Gartens durch
einen neuen Gartenpächter (Aufnahmegebühr von Ehe- und Lebenspartnern, von
denen bereits ein Partner Mitglied ist, wird nicht erhoben)

50 € 

Die Jahresrechnung wird pro Garten individuell erstellt und setzt sich zusammen aus: 

• Mitgliedsbeitrag je Mitglied 105 € 

• Pachtzins pro qm (nach Gartengröße) 0,088 € 

• Pachtzins für öffentliche Flächen

• Individuelle Verbrauchsabrechnung für Wasser und Strom mit Schwundanteilen
und Vorschussrechnung

• Individuelle Versicherungsbeiträge entsprechend Versicherungspolicen

• Grundsteuer B für Gärten mit Lauben über 24 qm laut gültigem Grundsteuerbe-
scheid

• Gebühr pro Ratenzahlung (max. 3 Raten) 5 € 

Sonstige Gebühren: 

• Gebühr für die nicht geleisteten Gemeinschaftsstunden (pro Stunde) 50 € 

• Portokosten (außer Versendung der Jahresrechnung) entsprechend Briefgröße 
und Sendungsart

• Gebühr für die Nichteinhaltung der Termine zur Wasser- und Elektrozählerable-
sung

25 € 

• Gebühr für das notwendige Anbringen bzw. Entfernen von Blindverschlüssen 25 € 

• Mahngebühren bei Überschreitung der Zahlungsfrist (erste Mahnung) 5 € 

• Gebühr für zusätzlichen Verwaltungsaufwand, z.B. bei Nichtbekanntgabe der Na-
mens- und Adressänderung, Telefonnummer, unentschuldigtes Fehlen bei termi-
nierten Einladungen zum Gespräch

20 € 

• Ordnungsgebühr für Schwarzentnahmen von Elektroenergie und/oder Wasser (zu-
züglich geschätztem Verbrauch)

100 € 

• Eingriffe und Veränderungen an Elektro- und Wasseranlagen, die im Vereinseigen-
tum stehen, sind ohne Zustimmung des Vorstandes bzw. der beauftragten Kom-
mission unzulässig. Wer an diesen Anlagen eigenmächtig Veränderungen oder Ein-
griffe vornimmt, ist verpflichtet, die zur Wiederherstellung des Ursprungszustan-
des erforderlichen Kosten zu tragen. Neben den zivilrechtlichen Ansprüchen ist je
festgestellten Verstoß eine Bearbeitungsgebühr in der vom Vorstand festgelegten
Höhe zu entrichten.

250 € 

• Die Vereinsmitglieder sind zur Sauberkeit und Ordnung auch außerhalb ihrer Par-
zelle verpflichtet. Wer über die in der Vereinssatzung genehmigte Zeit der Zwi-
schenlagerung hinaus und, soweit keine ausdrückliche Genehmigung des Vorstan-
des dafür vorliegt, auf dem Vereinsgelände Baumaterialien, Unrat, Gartenabfälle,
Unkraut etc. lagert bzw. wachsen lässt, hat neben der Beseitigungsverpflichtung
eine Bearbeitungsgebühr in der vom Vorstand festgelegten Höhe zu entrichten.

50 € 

• Das Errichten von Bauwerken und baulichen Anlagen unterliegt den gesetzlichen
Bestimmungen sowie den Festlegungen der Vereinsordnung. Wer ohne gültige
Baugenehmigung ein Bauwerk oder bauliche Anlage errichtet, hat mit einer An-
zeige bei der entsprechenden Aufsichtsbehörde zu rechnen. Bei einer dem Vor-
stand nicht angezeigten und nicht genehmigten Baumaßnahme ist unbeschadet
der nach diesen Vorschriften zu verhängenden Sanktionen eine Bearbeitungsge-
bühr in der vom Vorstand festgelegten Höhe zu entrichten.

250 € 

• Vermietung Vereinsheim an Mitglieder 75 € 

• Vermietung Vereinsheim an Nichtmitglieder 150 € 

• je verlustgegangener Schlüssel 26,50 € 


